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schem Gesetz heisst, niemand darf sein Vieh auf fremde 
Weide führen, äusser er hat die Erlaubnis aller Nachbarn, 
die im Dorfe sind1. Weitere Beispiele hat Maurer zu­
sammengestellt2. Die vicinantiae sind in der Südschweiz 
Unterabteilungen der Markgenossenschaft, ihre Einwohner 
‘omnes vicini maiores et minores communitatis’3. Dieser 
letztere Ausdruck wird auch in Tirol mit ‘Nachbarschaf­
ten’ übersetzt4. Das Hofweistum von Betterad bei Mayen 
sagt, auf dem Dingtag sollen erscheinen alle Nachbarn, 
Kirchspielskinder, Witwen und Waisen5. Dann nenne ich 
folgende Formeln: die Nachbarn sollen kiesen zwei Mark­
meister6. Schöffen und gemeine Nachbarn zu Müggen­
hausen, Schwartzmaar und Neuenkirchen7, Nachbarn und 
ganze Gemeinde der vielgedachten drei Dörfer (Ried-Wet­
terau)8. In Buervenich bedeutet Nachbarherde die Herde 
der Gemeinde im Gegensatz zu der des Einzelhofes9. Die 
Bewohner der Markgenossenschaft Winden-Weinähr im 
Westerwald heissen Kirchspielsnachbarn10, und in der Mark 
Werlbach-Eddersheim ist Nachbar geradezu Terminus tech- 
nicus für den erwachsenen Markgenossen: So sich einer zu 
W. und E. in die Ehe begibt, Nachbar wird und eigenen 
Rauch hält und begehrt der Gemeinschaft dieser Allmen­
den11. Wir sehen, der Ausdruck Nachbar wird ganz allge­
mein nicht nur in der Bedeutung von Anrainer, sondern 
vielmehr in der des Dorfbewohners, Markbewohners, Kirch­
spielbewohners gebraucht; wir werden gleich sehen, dass 
in den fränkischen Quellen ebenso wie in den angelsäch­
sischen die Gesamtheit der vicini die Gerichtsgemeinde 
bildet, und so erinnere ich auch hier wieder an unsre obige 
Studie über die Grenzgleichungen. Ueberall, wohin germa­
nisches Recht reichte, hat das Wort denselben Sinn, man 
muss da wohl die Bedeutung des Gemeindegenossen für so 
alt halten wie die des Anrainers12. Die Mehrdeutigkeit des 
Ausdrucks ist folgerichtig auch für die fränkische Zeit 
vorauszusetzen vom rein philologischen Standpunkt aus; 
und wenn Dopsch Zeugnisse beigebracht hat, in denen 
vicinus = Furchgenosse ist, so kann diese Bedeutung nicht
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